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Zürich/Wettingen, 8. August 2017 

 
Vernehmlassung Ordnungsbussenverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verband Schweizerischer Einwohnerdienste VSED hat über das Bundesportal von der 
Vernehmlassung zur Ordnungsbussenverordnung erfahren. 

Insbesondere die Bewilligungs- und Kontrollfristverlängerungen werden dabei nicht berück-
sichtigt. Mangels genügender gesetzlicher Grundlage ist eine Ahndung bei versäumter Ver-
längerung der Aufenthaltsbewilligung im Ordnungsbussenverfahren unseres Erachtens leider 
nicht möglich. Wir bitten Sie dennoch zu prüfen, ob eine Möglichkeit besteht dieses Anliegen 
in die vorgesehene Änderung aufzunehmen. 

Gestützt auf Art. 120 Abs. 2 AuG i.V. mit Art. 90a VZAE scheint uns jedoch die Auferlegung 
einer Busse bei versäumter Abgabe des Ausländerausweises zumindest bei der Verlänge-
rung der Kontrollfristen von Niederlassungsbewilligungen möglich zu sein. Eine entspre-
chende Aufnahme im Anhang I der Ordnungsbussenverordnung ist aus Sicht der Einwoh-
nerdienste daher zwingend. Aus diesem Grunde erlaubt sich unser Verband im Rahmen die-
ser Vernehmlassung eine entsprechende Stellungnahme zu unterbreiten. 

Die Bussenliste zu Ziff. I. im Anhang 1 der Ordnungsbussenverordnung ist um folgenden 
Übertretungstatbestand zu ergänzen bzw. Ziff. I. Anhang 1, Ziff. 4. ist entsprechend zu präzi-
sieren : 

 

I. Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AUG) 
4. Nichteinhalten mit der Bewilligung verbundener Bedingungen 
    (Art. 120 Abs. 1 Bst. d AuG und Art. 120 Abs. 2 i.V. m. Art. 90 a VZAE) 
    Fr. 100.— 
Nichtvorlage des Ausländerausweises für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer 
der Niederlassungsbewilligung.  

  



 

 

Der Ausweis für Personen mit Niederlassungsbewilligung muss spätestens 14 Tage vor Ab-
lauf der Laufzeit der kantonalen Ausländerbehörde (Art. 63 VZAE) zur Verlängerung vorge-
legt oder abgegeben werden. Wer dies versäumt, sollte unseres Erachtens gestützt auf Art. 
120 Abs. 2 AuG i.V. mit Art. 90a VZAE gebüsst werden können. 
 
Das Ordnungsbussenverfahren hat zum Ziel, häufig vorkommende, eindeutig definierte und 
zweifelsfrei feststellbare Übertretungen in einem vereinfachten Verfahren zu ahnden, um die 
die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden zu entlasten.  

In der Schweiz werden jährlich über eine halbe Million Kontrollfristen sowie abgelaufene Auf-
enthaltsbewilligungen verlängert. Alleine in der Stadt Zürich beläuft sich dies auf rund 35‘000 
Ausweise jährlich. Davon gelangen jeweils zwischen 700 bis 1000 Personen zu einer Ver-
zeigung. Bei der Anmeldung bzw. Abmeldung sowie beim Ablauf der Kontrollfrist einer Nie-
derlassungsbewilligung handelt es sich um genau solche Übertretungen. Diese eignen sich 
somit für eine Ahndung im Ordnungsbussenverfahren.  

Der Schweizerische Verband erachtet es deshalb als unabdingbar, dass die Bussenliste mit 
obig erwähntem Übertretungstatbestand ergänzt wird. 

Mit der Aufnahme dieses Übertretungstatbestandes können die Vollzugsorgane (Migrations-
ämter, Polizei und Gemeinden) entsprechende Verstösse – nach Anpassung der kantonalen 
Gesetzgebung - rasch und unbürokratisch ahnden. 

Für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns.  
 

Freundliche Grüsse 
 
 
Verband Schweizerischer Einwohnerdienste 
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